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pleante und die Mitglieder jedes Distriktsgerichts

den -often des gleichen Monats.

». Aus dem oberste» Gerichtshof werden dieses Jahr
vier Oberrichter und eben so viel Suppleanten,

aus jedem Cantonsgericht zwey Richter und zwey

Suppleanten; aus jeder Vcrivaltungskammer ein

Mitglied und ein Suppléant; und aus icdem

Distriktsgcricht ein Mitglied durch daS Loos aus-

trelten; und doppell so viel in den Cantonen

Bellen;, Lauis und Schafhausen.

Der Austritt geschieht, sobald die neuen Mitglie-
der erwählt sind.

(Die Forts, folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Die Verwaltungskammer des Cant. Luzern

an den B. Senator Usteri.

Laut Nro. 66 S. z-4 Ihres N. Republikaners

findet B- Représentant Kilchmann die Absönderuug

der Staats - und Gemeindgüler sehr wichtig. »Denn,
sagt er, „so viel ich höre bleibt im Canton Luzern

dem Staat bald nichts mehr übrig, als der Galge."
Auch wir finden — im Vorbeygehen gesagt — diese

Absönderuug nicht nur wichtig, sondern äusserst gerecht,

damit jeder das Seine besitze und verwalte.

Nach V. Kilchmanns Ausdrücken zu urtheilen,
sollte man aber glauben, daß der Gemeinde beynahe

alles wäre zugestanden worden, wodurch auf uns der

Verdacht einer allzugrossen Nachsicht fällt.
Es ist hicmit ebenfalls auch wichtig, daß das Volk

wisse, was an der Sache wahr sey. Es ist dieses:

Mit Genehmigung der Regierung sind der Gemeinde

Luzern, vier Waisen-und Armcnanstalten: der Spital,
die Senti, die Spende und das Waisenhaus, provi-
sorisch zur Verwaltung abgetreten worden. Dadurch
wurde dem Staat wahrlich kein Gut, sondern eine

wahre Last abgenommen; denn diese ehrwürdigen Stif-
tungen sind auch hier, wie überall, durch die Emstcl-

lung der Zehnden und Bodenzinse ruiniert, und fodern,

statt einzutragen, bey ihren grossen Verpflichtungen,
beträchtliche Zuschüsse, welche die ohnehin erschöpfte

Gemeinde nicht zu bestreiken weiß. Alles herentgegcn,
was einträgt, liegt noch in den Händen der Nation.

Das ist Wahrheit. Wer etwas anders sagt, lügt,
»der ist bel»gm.

Jeder gute Bürger sollte doch wissen, was er sagt;
ein Volksrcprcsentanc, der als solcher spricht, am
sichersten.

Gruß und Achtung.
Luzern, 29. Juli -800.

Der Präsident: Loren; Maye.
Im Namen der Kammer, der Oderschreibee,,

A ni r h y n.

Kleine Schriften.
Plan einer zu errichtenden allgemeine!?

Hülfsg esellschafc für die durch den
Krieg verheerten S ch w ei ze r c ankon e.

8. Bern in d. Nat. B u ch dr. 1800. S. 54.
Die Ucbersendung beträchtlicher Geldsummen aus

dem nördlichen Europa, theils als Prännmeration auf
die Vürklischen Gedichte, theils unabhängig von die»

sen, an verschiedne im Ausland bekannte Schweizer x

zu Unterstützung der vom Krieg verheerten Cantone,
veranlaßte bey Lav atern den ersten Gedanken die-
ser allgemeinen Hilfsgeselllchaft die unter unmittelbarer
Aufsicht des Vollz. Ausschusses in Peru ihren Central-
punkt hat und daselbst aus 12 Männern besteht, de-
ren Vorsitzer der Dekan Jth ist. Die Eentralgeftll-
shaft beschloß ihren Wirkungskreis: die durch dew
Krieg verunglückten Gegenden Helvetiens, in verschie-
dene Arrondissements abzutheilen und in jedem derselben
durch Mittheilung dieses Plans und erläuternde Zu-
schristen, eine eigne der ihrigen ähnliche Departements-
gesellschaft zu errichten diese finden sich in Zürich,
Luzern und Lausanne). — Jede dieser Dey. Gesell-
schasten soll der Centralgesellschafl ein möglichst genaues
mit Factis belegtes Gemälde von dem Zustand nutz
dem Grade der Noth ihres Arrondissements und von
der Art und Weise verschaffen, wie am geschwindesten?
sichersten und dauerhaftesten könne geholfen werden.
Aus all' diesen einzelnen Gemälden würde dann ein»

Mémoire m beyden Sprachen verfertigt, gedruckt, und
ins In- und Ausland versendet, wodurch weitere
und neue Hilfsquellen für die nothleidendcw Gegen-
den ohne Zweifel können eröffnet werden. Zu Beschleuß
nigung und Erleichterung jener Arbeit, errichtet jede
Dcp. Gesellschaft in ihrem Arrondissement besondere
Distrikts - Hülfsgesellschaften, um sowohl durch dirst-
den von den: Detail der Bedürfnisse dieses Bezirks
unterrichtet, als auch durch diesen Canal, Vie dm?»

feìbm nöthige verhättnißmäßige Hülfe m dk HärKe
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jedes einzelnen Unglücklichen gelangen lassen zu können —
Durch diese Distr. Gcs würde vorerst ihrer Dep. Ges.

so schleunig als möglich eine Beschreibung des allge-
meinen Znstandes ihres Distrikts, und zugleich ein

Vcrzeichniß der hilfsbedürftigen Familien und Personen
nebst dem Grad und den Umständen ihrer Noth einge-

sendet, welche dasselbe der Centr. Ges. Übermacht.

D'amr erst kann diese, durch eine solche genaue Ueber-

ficht aufgeklärtdie Kraft dcr sich wirklich in ihren
Händen befindenden Hülfsmittel, und das Verhältniß
derselben zu der durch sie zu erleichternden Noth berech-

neu und jeder Dep. Ges. die ihren Kräften angemeßne
vkfthältnißmäßige Hülfssninme überschicken, um dieselbe

durch die Distr. Gesellschaft an die einzelnen Unglückli-
chen austheilen zu lassen.

Rechenschaft von den Verrichtungen der
« im Oktober vorigen Jahrs ge stifte-

ten Hülfsgesellscha ft inZürich. Dem
wohlthätigen Publicum vorgehest
im Julius 1800. 8. Zürich b. Zieglcr u.
Ulrich. S. Z2.

Die beyden frühern Berichte über Entstehung und

Fortgang dieser wohlthätigen Anstalt sind im Repub>.
Blatt abgedruckt worden: nachdem die Gesellschaft

ihren ersten Zweck: den nothleidcndstcn Einwohnern
des hartbedrängten Cantons ihr Schicksal während

der Monate des drückendsten Mangels wenigstens er-

träglich zu machen und sie von dem kläglichen Ent-
schlusse des Auswanderns zu retten glucklich erreicht

hat, legt sie hier über Einnahme und Ausgabe der

milden Beyträge Rechnung ab. In den 8 Moiraten

ihres Bestehens empfieng sie an Geld 9764 Gulden
(gröstentheils aus der Stadt Zürich; dennoch sind

auch beträchtliche Gaben von Basel, Bern, Frankfurt

n.M., Mülhausen, Coppenhagen, Winterlhur und

Genf eingekommen); an Lebensmitteln für 127z Gul-
den; von der Regierung zu Auslheilung der Rumfor-
dischrn Suppe 5105 Gulden; von eignen wöchentlichen

Zuschüssen ?c>6 Gulden. Die Totaleinnahme von

14649 G. ist bis auf die Summe von 177; G.,
deren Betrag sich an Lebensmicteln vorfindet, wieder

ausgegeben worden ; die Rechnung über diese Verthei-

lung findet sich hier nach den Gemeinden, die Unter-

stimmig cmpfiengen. Zu den eben angegebnen Sum-
men kommen noch beträchtliche Unterstützungen an Klei-
dunasstücken; eine kleine Hemden- und Klciderfabrik,
worin z6z; Wen Tuches von Verdienstmangelnden

weiblichen Händen verarbeitet und mit ungefehr 22a
Gulden belohnt wurden; eine kleine Reistenspinnere»,
in der gegen 600 Pfunde versponnen und mit 211 G.
belohnt wurden; etwa 200 Paar Strümpfe, die man
stricken ließ. Unterstüzt von dcr Mmüzipalität hat
eben diese menschenfreundliche Gesellschaft, ein- Anstalt
zu Abstellung des G a s se n b e t t els getroffen. Aus
den wöchentlich in allen Quartieren der Stadt gesam.
melken freywilligen Zujfthüssen, wurden seit dem 17.
Hvrnung, ausgetheilt 49-50 Portionen Rumfordischcr
Suppe, 8üc>l Brodl, jedes zu z 1/4 Pf. zzs Gul-
den an Geld.

DieHülfsgesellschaft will ferner ein Institut
bleiben, ausschließlich für die durch den jammervollen
Krieg ansserordenllich beschädigten Einwohner des
Cantons. „ Noch, liegt so manches Gebäude in Trüm-
mern und Asche; noch sind so viele Haushaltungen
vom nöthigen Gerärhe entblößt, so viele Ställe von
dem unentbehrlichen Vieh — beynahe oder ganz leer;
noch härmt sich so manche redlich arbeitsame Familie,
über unersetzlich grosse Verluste, die sie unter allen
Schrecknissen und Greueln des Krieges erlitt. Für
solche Verunglückte Gabe» zu sammeln, und
sie auf das Zweckmäßigste zu besorgen, soll uns auch
ferner noch em liebes, heiliges Geschäft seyn: dage-
gen werde» wir uns schlechterdings nicht in eine ordcnt.
liche Armenanstalt umwandeln, und keineswegs in die
Lücke der so unverantwortlich mitgenommenen Allmo-
sen- und Verpstegnngsämler stellen lassen. Diese ehr-
würdigen alten Institute, sind durch keinen Feind von
aussen zerstört: Nein, diejenigen haben sie zerrissen

und zertrete», die von lauter Wiedergeburt des Va-
terlands pralcen und noch jezt sind sie taub gegen die
lautesten Stimmen des Rechts, welche ihnen von allen
Seiten zuruffen: Jene Stiftungen herzustellen ist das

Dringlichste, was ihr zu thun habet. — Allerdings
wäre es einer selchen Politik wohl gelegen, wenn nun
Partikularen und Privatgesellschaften vor den Riß trä-
ten und sich mit dem ganzen Armenwesen be-

ladeten. Eben so eequickmd wäre es dem einten und
andern Gütcrbcsitzec, wenn sie mit ihrer Zehnden und
Grundzinsbcute ganz geruhig in die Scheunen und zu

Markte fahren, dagegen die unerträglich schreyende

Armuth, für die keine andern Quellen mehr ßkesscn,

der „Hülfsgesellschaft in der Stadt'." zuweisen könn-

ten. Aber fern sey es, daß wir uns an den Geistern

unserer frommen Väter und an dem ganzen Vaterland?
also versündigen!^
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